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Liebe Leserinnen und Leser,

mit der vorliegenden Analyse ,Neue BBSR-Mittelbereiche - Innovative Abgrenzung anhand von Mobilfunk-
daten” erprobt das Bundesinstitut fiir Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) einen neuen Weg in der Raum-
beobachtung.

Mittelbereiche bilden das Riickgrat der zentralortlichen Struktur in Deutschland. Sie verbinden Mittelzentren
mit ihrem Umland und sind die raumliche Ebene, auf der sich alltdgliche Lebensrealitdaten verdichten: wo Men-
schen einkaufen, ihre Kinder zur Schule bringen, medizinische Versorgung in Anspruch nehmen oder arbeiten.
Ihre Abgrenzung mit Hilfe von Mobilfunkdaten ermdglicht es, tatsdchliche Bewegungsmuster und Nutzungs-
beziehungen der Bevolkerung weit tiber die Wohnort-Arbeitsort-Beziehungen der Berufspendler hinaus sicht-
bar zu machen. Dadurch entsteht ein dynamischeres und zugleich prézises Bild funktionaler Lebensraume.

Der neue Ansatz fiir die Abgrenzung der Mittelbereiche zeigt, wie moderne Datenquellen die Raumforschung
bereichern und Planung praxisnaher machen kdnnen. Sie bieten eine belastbare, bundesweit vergleichbare
Grundlage, um Entwicklungen zu verstehen, Bedarfe zu erkennen und Zukunftsfragen der Daseinsvorsorge
datenbasiert zu beantworten.

Ich lade Sie ein, die neuen BBSR-Mittelbereiche als Werkzeug zu nutzen - als Grundlage, um regionale Verflech-
tungen besser zu verstehen und so die raumliche Entwicklung zu gestalten.

Yok |

Dr. Peter Jakubowski
Stellvertretender Leiter des Bundesinstituts fiir Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
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Einfithrung

Mittelbereiche werden meist aus mehreren Stadten und Gemeinden gebildet, die engere sozialraumliche Ver-
flechtungen zu einem von den Landesplanungen in den Raumordnungspldnen festgelegten Mittelzentrum
oder einem mittelzentralen Verbund bzw. héherrangigen Zentralen Ort aufweisen. Diesem werden die Ge-
meinden dann zugeordnet. Gemeinsam bilden sie den sogenannte zentral6rtlichen Versorgungs- bzw. Ver-
flechtungsbereich mittlerer Stufe.

Die Raumentwicklungsministerkonferenz hat sich in der Vergangenheit regelmaBig — zuletzt mit einer Ent-
schlieBung im Jahr 2016 — zu der hohen Bedeutung der Zentralen Orte mittlerer Stufe und der dazugehérigen
landesplanerischen Mittelbereiche bekannt: ,Denn die Mittelzentren sind mit ihren Verflechtungsbereichen
eine geeignete und fiir die Akteure Uberschaubare raumliche Kulisse, um die Angebote der Daseinsvorsorge,
die tber die Grundversorgung hinausgehen, flaichendeckend zu gewahrleisten. Der regionale Kontext bietet
Anknipfungspunkte fiir eine Vielfalt von innovativen und flexiblen Problemlésungen der interkommunalen
und regionalen Kooperation sowie dem Zusammenwirken von &ffentlicher Hand, zivilgesellschaftlichem En-
gagement und privater Wirtschaft. Die Verflechtungsbereiche der Mittelzentren sind daher fir flichendecken-
de Versorgungsfunktionen eine besonders geeignete raumliche BezugsgroRe, zum Beispiel fiir die Arztever-
sorgung und stationdre medizinische Versorgungseinrichtungen” (MKRO 2016: 5 f.). Dieser Ma3gabe folgend,
wurde die Bedarfsplanung fiir die hausarztliche Versorgung ab 2013 von den kassendrztlichen Vereinigungen
auf die Ebene der Mittelbereiche umgestellt (vgl. Gemeinsamer Bundesausschuss 2013).

Das BBSR betreibt gemaf seinem gesetzlichen Auftrag nach dem Raumordnungsgesetz ein raumliches Infor-
mationssystem und stellt ein umfangreiches Datenangebot fiir unterschiedliche Gebietskulissen und Raum-
gliederungen zur Verfligung. Zu diesen gehdren auch die Versorgungs- bzw. Verflechtungsbereiche der Mit-
telzentren (BBSR-Mittelbereiche).

Die Raumentwicklungsministerkonferenz empfiehlt vor dem Hintergrund der Bedeutung fiir die Daseinsvor-
sorge und Herstellung bzw. Aufrechterhaltung von gleichwertigen Lebensverhaltnissen, dass die Verflech-
tungsbereiche der Mittelzentren flichendeckend und nachvollziehbar in den Raumordnungsplanen der Lan-
der festgelegt werden sollen. Dabei sind die bestehenden administrativen Gliederungen zu beriicksichtigen
(vgl. MKRO 2016).

Da trotz der oben genannten EntschlieBung des Bund-Lander-Gremiums keine flichendeckenden bzw. ver-
gleichbaren Festlegungen zu Mittelbereichen in den Landesraumordnungsplanen enthalten sind, hat das
BBSR teilweise eigene Abgrenzungen vorgenommen oder auf eine MKRO-Einteilung von 1987 zuriickgegrif-
fen. Nur so konnte in der Vergangenheit eine deutschlandweit vergleichbare Gebietskulisse fiir die Zentralen
Orte mittlerer Stufe furr die Nutzung im rdumlichen Informationssystem entstehen. Um diesem Umstand Rech-
nung zu tragen und zu verdeutlichen, dass es sich bei den Mittelbereichen des BBSR nicht um eine konkurrie-
rende Ausweisung zu den teils bestehenden landesplanerischen Ausweisungen handelt, wurde den BBSR-Mit-
telbereichen ab 2018 durchgangig das Prafix,,BBSR” vorangestellt.

Im Jahr 2024 wurden die BBSR-Mittelbereiche auf der Grundlage von Daten zu Mobilfunkbewegungen umfas-
send Uberarbeitet. Der Mehrwert dieser methodischen Innovation besteht darin, dass die Mobilfunkdaten die
alltaglichen sozialrdumlichen Verflechtungen der Bevolkerung besser abbilden, als die zuvor durch das BBSR
und in der Regel durch die Lander genutzten Pendlerdaten. Anders als bei der Darstellung dominierender
Strome von Wohnort-Arbeitsort-Beziehungen der sozialversicherungspflichtig Beschéftigten bilden Mobil-
funkdaten nicht nur Arbeitsmarktverflechtungen, sondern auch jegliche andere Daseinsgrundfunktionen wie
Bildungs- oder Freizeitaktivitaten der Gruppe der Mobilfunkteilnehmenden ab.



Diese Veroffentlichung stellt den Handlungsbedarf fiir die Aktualisierung der BBSR-Mittelbereiche systema-
tisch heraus und erklart die innovativen Aspekte der Neuabgrenzung aus dem Jahr 2024 anhand von Mobil-
funkdaten und auf der Grundlage differenzierter Tragfahigkeitsschwellenwerte sowie Erreichbarkeitsindizes.
Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt darauf, die Prozessschritte bei der Neuabgrenzung zu erldutern sowie die
alten und neuen BBSR-Mittelbereichen gegeniiberzustellen.



Handlungsbedarf fiir die Aktualisierung
der BBSR-Mittelbereiche?

Der Handlungsbedarf fiir die Aktualisierung der BBSR-Mittelbereiche besteht im Wesentlichen darin, dass finf
Flachenldnder die Mittelbereiche derzeit nicht (mehr) ausweisen. Gleichzeitig haben einige Lander zusatz-
liche Zentrale Orte auf verschiedenen Zentralitdtsstufen ausgewiesen, ohne ihre Mittelbereichszuschnitte
einer Anpassung zu unterziehen (vgl. Friedrich/Dietrich/Furkert 2021). Zudem erschweren konzeptionelle und
methodische Unterschiede und/oder eine fehlende Befassung bzw. ausbleibende Aktualisierungen seitens
der Lander eine bundesweite Vergleichbarkeit der Mittelbereiche. Die in Tabelle 1T dokumentierte vergleichen-
de Planauswertung zeigt, dass einzelne Lander beispielsweise Mehrfachzuordnungen von Gemeinden bzw.
Uberlappungsbereiche vorsehen oder die Gemeindeebene statt der rdumlichen Ebene der Verbands- und Ein-
heitsgemeinde nutzen. Hinzu kommt, dass die Lander unterschiedliche Schwellenwerte fiir die Tragfahigkeit
von Mittelbereichen nutzen oder zwischenzeitlich gar keine Vorgaben mehr machen und die Richtwerte (Min-
destbevolkerung im Verflechtungsbereich) nur in auBBer Kraft gesetzten Planen enthalten sind.

Auch bei den Erreichbarkeitsvorgaben gibt es Unterschiede, wenngleich diese deutlich kleiner sind als beim
Thema ,Tragfahigkeit”. Die fuir die Abgrenzung genutzte Methodik wird in den Planungsdokumenten in unter-
schiedlicher Detailscharfe erldutert. So gehen die Landesplanungen sehr heterogen mit der Berticksichtigung
existierender Verwaltungsgrenzen (bspw. Landkreis, Planungsregionsgrenzen) um und verwenden Pendler-
daten mehr oder weniger nachvollziehbar. In einigen Landern ist die Mittelbereichsausweisung zudem schlicht
veraltet und/oder die zugrundeliegende Abgrenzungsmethodik unzureichend dokumentiert und daher nicht
transparent bzw. nachvollziehbar.

Tabelle 1
Festlegungen/Darstellungen landesplanerischer Mittelbereiche (aktuell und historisch; Stand Juni 2024)

rechtsgiiltige | - Einschatzung Vorgaben
Landesplanerische Basis [Andesnianes Uberpriifungs-und | Erreichbarkeit | Tragfahigkeit/Min-
Land fiir BBSR-Mittelbereiche; rische Mittel- Anpassungsbedarf Mittelzen- destbevolkerung Methodische Besonderheiten
Darstellungsform . fir BBSR-Mittelbe- trum aus der Mittelbereiche
bereiche X R .
reiche Mittelbereich
BB | = LEP 2009 BB (auBer nein gering, 30 Minuten 30.000 Einwohner kreisgrenzenibergreifende
Kraft): In der Begriindung Mittelbereiche MIV, maximal | ohne Ausnahme Mittelbereiche moglich
zu Z 2.9 sind die Mittel- wurden bis zum aber in 45
bereiche tabellarisch LEP HR intensiv als Minuten
mit den zugehorigen Planungskulisse ge-
amtsfreien Gemeinden/ nutzt und gepflegt
Amtern und mittels einer
Karte dargestellt.
® Der neuere LEP HR von
2021 weist aus politi-
schen Grinden keine
Mittelbereiche mehr aus.
BW | LEP BW 2002: Darstellung ja mittel, keine 35.000 Einwohner Abgrenzung nach Prinzip der
als Karte zu Festlegung Nr. wegen des Pla- quantitativen | als Orientierungs- Einrdumigkeit, in zwei Fallen
2.5 und Tabelle im Anhang: nalters Vorgaben wert flir den land- werden die Mittelbereichs-
Mittelbereiche mit zugeho- lichen Raum grenzen offengehalten
rigen Gemeinden
BY | m LEPBY 2003: Darstellung | nein hoch, Mittelzentren | Richtgr6Be von keine Erwdhnung des Themas
als Karte im Anhang als wegen zahlreicher in maximal 30.000 Einwohnern | im aktuellen LEP
Teil der Begriindung zum Hochstufungen 30 km Ent- im Mittelbereich
Plansatz (auBer Kraft) 2018 und Funktions- | fernung (LEP (LEP 2003)
= LEPBY 2013 und teilungen 2003)
Fortschreibung 2018:
Mittelbereiche werden
nicht thematisiert
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e | Einschatzung Vorgaben
Landesplanerische Basis R Uberpriifungs-und | Erreichbarkeit | Tragfahigkeit/Min-
Land fiir BBSR-Mittelbereiche; rische Mittel- Anpassungsbedarf Mittelzen- destbevélkerung Methodische Besonderheiten
Darstellungsform X fiir BBSR-Mittelbe- trum aus der Mittelbereiche
bereiche . B n
reiche Mittelbereich
HE | LEP HE 2000, 4. Teilfort- ja in derRegel in | in der Regel Jede Gemeinde ist ZO.
schreibung von 2021: ca. 45 Minu- mindestens 20.000
Mittelbereiche tabellarisch tenim OV Einwohner
in Anhang C zur Anderungs-
verordnung: Hessische Stad-
te und Gemeinden und ihre
Mittelbereiche; und Abbil-
dung 4: Karte der Zentralen
Orte und Mittelbereiche
MV | LEP MV 2016: Darstellung ja gering, Verweis auf ca. 30.000 Dort, wo aufgrund nicht
der Mittelbereiche als Karte: aber es gibt RIN: Einwohner eindeutiger Versorgungs- oder
+Abbildung 6 - Mittel- und aufgrund der 30 Min. MIV, Arbeitspendlerstrome keine
Oberzentren mit Verflech- Kleinteiligkeit der 45 Min. OV eindeutige Zuordnung von
tungsbereichen” und als Einteilung / Zuord- Gemeinden auf einen Zentralen
Tabelle ,Abbildung 8 - nung Unterschiede Ort erfolgen kann, werden
Verflechtungsbereiche der zu den BBSR-Mittel- gemeinsame Verflechtungsbe-
Mittel- und Oberzentren” bereichen reiche festgelegt. Gutachten
von 2001, Erreichbarkeitsanaly-
sen 2013 aktualisiert
NI ® LROP NI 2017: keine Erreichbarkeit | mind. 35.000 Ein- Landesplanung ist mit
Darstellung der Mittelbe- der zen- wohner landesweiter Abgrenzung der
reiche, weil kein Bedarf tralortlichen Mittelbereiche gescheitert. Hin-
auf der Landesebene Einrichtungen weise an Regionalplanung: Eine
gesehen wird. innerhalb von ausschlieBliche Orientierung an
® Auftrag zur Abgrenzung 30 Minuten Verwaltungsgrenzen wird den
an die Regionalplanung (pauschal) tatsachlichen tiberértlichen Ver-
im Kontext von Ansied- flechtungen tiber Gemeinde-
lungsvorhaben des gro3- und Landkreisgrenzen hinweg
flachigen Einzelhandels. in der Regel nicht gerecht. Wei-
® Hinweis: OVG Liineburg tere relevante Kriterien, wie zum
Urteil - Auftrag zur Beispiel OPNV - Anbindungen,
Abgrenzung an Landes- Pendlerbeziehungen und
und Regionalplanung sozialraumliche Verflechtungen,
(auf Landesebene koénnen ebenfalls Berticksichti-
gescheitert) gung finden. Das Land stellt der
Regionalplanung Informationen
zur Verfligung.

NW | m LEP NW 2017: Keine Dar- 1/2 Stunde untere Schwelle der | Aktueller LEP negiert das Thema
stellung oder Thematisie- mit 6ffent- Tragfahigkeit von Mittelbereiche durchgehend.
rung im aktuellen Plan lichen Ver- 25.000 Einwohnern | Besonderheit NW: jede Gemein-

® Zentralortliche kehrsmitteln im mittelzentralen de ist ZO, dichte Besiedlung mit
Gliederung geht auf (LEP 1979) Versorgungsbe- wenig Erreichbarkeitsproble-
Landesentwicklungsplan reich, sonst 30.000 men und neuer Steuerung tiber
I/1l von 1979 (auBer Kraft) Einwohner (LEP ZASB. LEP I/1l von 1979 enthélt
zuriick und wurde seither 1979) viele Vorgaben, die heute noch
nicht mehr angepasst. in aktuellen Planen enthalten
Auch wegen der gro3en sind.
Gemeindestrukturen
findet die planerische
Steuerung uber die so-
genannten zentralortlich
bedeutsamen Siedlungs-
bereiche statt (ZASB)
RP | LEP RP 2008: Darstellung Mittelzentren | 50.000 Einwohner Neuabgrenzung wurde von
als Karte Leitbild ,Daseins- 30 (MIV) bzw. | im Verdichtungs- Landesplanung aus politischen
vorsorge”S. 85, keine 45 Minuten raum und 30.000 Griinden zurlickgestellt. Ge-
tabellarische Darstellung (OPNV) Einwohner im bietsreform lauft immer noch.
landlichen Raum
(unverbindlich)
SL LEP SL Siedlung 2006: Anla- | ja gering, ca. 30 Minu- Mantelbevélkerung | Jede Gemeinde ist ZO.
ge 1 (Tabelle) und Anlage relativ aktuelle ten mit dem von ca. 30.000
2 (Karte) als Festlegungen Abgrenzung auf OPNV Einwohnern erfor-
(Ziel) Ebene der Einheits- derlich
gemeinden
SN | LEP SN 2013; Erlduterungs- | ja mittel, 45 Min. OPNV | mindestens 45.000 Betonung der Bedeutung von

karte 2: Mittelbereiche

Uberschneidungs-
bereiche bzw. die
BBSR-Zuordnung
mussten Gberprift
werden

Einwohner

Pendlerverflechtungen bei der
Abgrenzung der Mittelbereiche

Handlungsbedarf fiir die Aktualisierung der BBSR-Mittelbereiche?
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s | - Einschatzung Vorgaben
Landesplanerische Basis e Uberpriifungs- und | Erreichbarkeit | Tragféhigkeit/Min-
Land fiir BBSR-Mittelbereiche; rische Mittel- Anpassungsbedarf Mittelzen- destbevolkerung Methodische Besonderheiten
Darstellungsform X fiir BBSR-Mittelbe- trum aus der Mittelbereiche
bereiche . . o
reiche Mittelbereich

ST | LEP ST 2010: keine nein mittel, in der Regelin | in der Regel Zentralortliche Mittelbe-
Darstellung nur abstrakte gilt furr bisherige 30 Minuten mindestens 50.000 reiche werden im Kontext der
Erwdhnung (LEP-Entwurf BBSR-eigene Ab- mit dem PKW | Einwohner (in der Steuerung des grof3flachigen
von 2023 sieht erstmalig die grenzung und in 60 Regel in der Summe | Einzelhandels zwar erwdhnt,
Ausweisung von Mittelbe- Minuten mit mindestens 70.000 aber werden nicht abgegrenzt.
reichen vor; Festlegungs- dem OPNV Einwohner) versorgt | Abgrenzung inkl. metho-
karte Mittelbereiche; noch werden. discher Erlauterung im Entwurf
nicht rechtskréaftig) enthalten.

SH | LEP SH 2021 und Verord- ja hoch, Verweis auf Kriterien fur die knappe Befassung mit dem
nung zum Zentralortlichen wegen des aktuali- RIN: Einstufung von Thema bzw. der Methodik, funk-
System (Landesverordnung sierten LEP und der | 30 Min. MIV Gemeinden sind tionale Verflechtungen finden
zur Festlegung der Zentra- Landesverordnung 45 Min. OV im Landesentwick- Erwdhnung
len Orte und Stadtrand- zuZ0 lungsgrundsat-
kerne einschlieBlich ihrer zegesetz (LEGG),

Nah- und Mittelbereiche Teil Il festgelegt.
sowie ihre Zuordnung zu Gemal § 18 Absatz
den verschiedenen Stufen 4 LEGG sollen
2019), Darstellung der Mit- Mittelzentren im
telbereiche als Zuordnung- Verdichtungsraum
stabelle 80.000 Menschen
im Mittelbereich
versorgen, davon
25.000 im baulichen
Siedlungszusam-
menhang.

TH | LEP 2025TH 2014: Karte 4 ja mittel, 45 Minuten in der Regel mehr als | langere Erlduterungen zu den
Mittelzentrale Funktions- Uberschneidungs- im OV und 30 | 30.000 Einwohner konzeptionellen Grundlagen
rdume bereiche mit bilate- | MIV der mittelzentralen Funktions-

raler Ausrichtung raume
bzw. die BBSR-Zu-

ordnung mussten

Uberpruft werden,

damals geplante

Gebietsreform

ist inzwischen

gescheitert

Lénder: BB - Berlin-Brandenburg; BW - Baden-Wirttemberg; BY — Bayern; HE - Hessen; MV — Mecklenburg-Vorpommern; NI - Niedersachsen;

NW - Nordrhein-Westfalen; RP — Rheinland-Pfalz; SL - Saarland; SN - Sachsen; ST - Sachsen-Anhalt; SH - Schleswig-Holstein; TH - Thiringen

Sonstige Abkiirzungen: LEP — Landesentwicklungsprogramm/-plan; MIV — Motorisierter Individualverkehr; OV/OPNV - Offentlicher Personennahverkehr;
HR - Hauptstadtregion; ZO - Zentraler Ort

Quelle: BBSR

Zusammenfassend wird der Uberpriifungsbedarf, der sich aus den (nicht-)existierenden landesplanerischen
Mittelbereichsausweisungen fiir die BBSR-Mittelbereichsabgrenzung zum Stand Juni 2024 ableiten lasst, in
sechs Féllen als hoch, in vier Féllen als mittel und nur fiir drei Flachenlander als gering eingestuft (s. Tabelle 1).
Erschwerend kommt hinzu, dass die Vorgaben der Landesplanungen fiir die anhand von Bevélkerungszahlen
bemessene Tragfahigkeit der Mittelbereiche sowie die Erreichbarkeitsvorgaben der Mittelzentren aus den Ge-
meinden in den Mittelbereichen sehr heterogen (Mindestbevolkerung) bzw. heterogen (Erreichbarkeit) fest-
gelegt sind und einzelne Lander in ihren aktuellen Planwerken gar keine Festlegungen treffen. Die im Juni
2024 rechtsgiiltigen Unterschiede werden in Tabelle 2 pragnant zusammengefasst.

Zudem gibt es raumrelevante gesellschaftliche Verdanderungen und Entwicklungen, die zusatzlich zu den aus
den Landesplanen abgeleiteten Restrukturierungsbedarfen fir die Mittelbereiche in Betracht zu ziehen sind
und eine Uberpriifung der Verflechtungsstrukturen rechtfertigen. Die raumlichen Verflechtungen haben sich
zum einen dadurch verdndert, dass die Gesellschaft wesentlich mobiler geworden ist und weitere Strecken
zurlicklegt als zum Zeitpunkt der Abgrenzung diverser Versorgungsbereiche. Ein Beleg flr diese erweiterten
Aktionsradien ist die Pendlerstatistik, aus der hervorgeht, dass Arbeitnehmende durchschnittlich immer wei-
tere Wege zum Arbeitsort in Kauf nehmen (vgl. Einig/Piitz 2007; Guth 2013; Piitz 2016). Betrug die durch-
schnittliche Pendeldistanz im Jahr 2000 noch knapp 15 km (vgl. BBSR 2005), ist sie inzwischen auf 17,2 km
angewachsen (vgl. BBSR 2024).



Tabelle 2

Aktuelle Festlegungen der Landesplanungen zu Mittelbereichen (Juni 2024)

Land Mittelbereiche abgegrenzt Tragfahigkeit anhand von Mindestbevélkerung (EW) Erreichbarkeit in Minuten (MIV/OV)
BB nein nein 30

BW ja 35.000 im landlichen Raum nein

BY nein nein nein

HE ja 20.000 ca.45

A% ja 30.000 RIN (30/45)
NI nein nein nein

NW nein nein nein

RP ja 50.000/30.000 30/45

SL ja 30.000 ca.30

SN ja 45.000 <45

ST nein 70.000 30/60

SH ja(vzZs) 25.000/80.000 (LEGG) RIN (30/45)
TH ja 30.000 45

Erlduterung: gefettet = Werte in Festlegungen selbst enthalten; nicht gefettet = Werte in Begriindung zu Festlegungen enthalten
Abkiirzungen: RIN - Richtlinien fiir integrierte Netzgestaltung; VZS - Verordnung zum Zentraldrtlichen System; LEGG - Landesentwicklungsgrundsatze-
gesetz; EW — Einwohner; MIV — Motorisierter Individualverkehr; OV — Offentlicher Verkehr

Quelle: BBSR

Andererseits haben sich die sozialrdumlichen Verflechtungen durch die Individualisierung der Lebensstile und
den damit verbundenen ausdifferenzierten Nutzungsanspriichen an den Raum verandert. Nutzungsanspru-
che haben zugenommen, werden komplexer und gleichzeitig dynamischer: Sie variieren sogar in ihrer Intensi-
tat und abhdngig von der Tages- und Jahreszeit (vgl. Engelke 2017). Exemplarisch sei hier die Ausweitung der
Maoglichkeiten des Arbeitens im Homeoffice genannt (vgl. Neumann/Spellerberg/Eichholz 2022).

Digitalisierungsprozesse definieren den Raum insgesamt neu und haben Auswirkungen auf unser Verhalten,
beispielsweise auf Konsumverhaltensweisen. In der geographischen Handelsforschung wird im Kontext einer
Abkehr von den Versorgungsangeboten in den Zentralen Orten bereits von einer ,Entraumlichung” gespro-
chen (vgl. Neiberger 2020: 821).

Um die analytischen Aufgaben im Kontext der Raumbeobachtung (§ 22 ROG) zu erfillen, verfolgt das BBSR das
Ziel, die BBSR-Mittelbereichskulisse moglichst flichendeckend und aktuell abzugrenzen, um fiir im Rahmen
seiner bundesweiten Betrachtungsweise eine Raumkategorisierung zur Verfligung zu haben, die sich auf alle
Lander UGbertragen lasst, sowie Datensatze, die das gesamte Bundesgebiet abdecken.

Aus den genannten Griinden kann das BBSR nicht mit den existierenden, heterogenen Mittelbereichsabgren-
zungen der Lander arbeiten. Uberdies bedurften die alten BBSR-Mittelbereichsabgrenzungen einer Aktua-
lisierung, da sie den Anforderungen an eine moderne und realitdtsnahe Abgrenzung von sozialrdumlichen
Verflechtungs- und Versorgungsbereichen nicht mehr gerecht wurden: Sie spiegelten die Defizite der landes-
planerischen Ausweisungen zum einen zu stark wider und zum anderen galt es raumrelevante Entwicklungen
nachzuvollziehen.

Die vorherige BBSR-Mittelbereichsabgrenzung beruhte in sieben Féllen auf aktuellen und in zwei Féllen
auf ehemaligen Festlegungen in Landesentwicklungspldnen. Fiir drei Flachenldander konnte zumindest auf
eine Verordnung (SH) oder die MKRO-Abgrenzung von 1987 (NW, NI) zuriickgegriffen werden. Nur flr Sach-
sen-Anhalt existierte keine Grundlage fiir die Abgrenzung der BBSR-Mittelbereiche. Daher wurden die Ge-
meinden in Sachsen-Anhalt den Zentralen Orten im aktuellen Landesentwicklungsplan anhand von Pend-
lerverflechtungen und PKW-Erreichbarkeiten und unter Berlicksichtigung von Kreisgrenzen zugeordnet (vgl.
BBSR 2012: 58 f.).
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Abbildung 1
Landesspezifische Grundlagen fiir die Abgrenzung von Mittelbereichen
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Die letzte Uberarbeitung der BBSR-Mittelbereiche erfolgte im Jahr 2016 und umfasste die Anpassungen der
im Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 und im Landesentwicklungsprogramm Thiiringen 2025 (aus dem
Jahr 2014) vorgenommenen Abgrenzungen von Mittelbereichen an die Vorgaben des BBSR einer disjunkten
Abgrenzung vom Mittelbereichen auf der Ebene der Verbands- und Einheitsgemeinden (VWG).

Auf der Grundlage bundeseinheitlich abgegrenzter BBSR-Mittelbereichen kénnen validere und vergleichbare-
re Tragfahigkeits- und Versorgungsanalysen fiir die verschiedenen Bereiche der Daseinsvorsoge durchgefiihrt
werden. Sie sind insofern ein analytisches Raumkonstrukt und sollen explizit nicht in Konkurrenz zu den plane-
risch-normativen Mittelbereichen der Landesplanungen treten.



Mobilfunkdaten und Tragfihigkeitsschwellenwerte:
Innovative Neuabgrenzung der BBSR-Mittelbereiche

Arbeiten im Kontext der Weiterentwicklung des Zentrale-Orte-Konzepts sind in der Regel mit einer hohen
Komplexitat verbunden. Dies gilt vor allem, wenn die Argumentation wissenschaftlich fundiert und zugleich
praxisorientiert im Sinne einer Umsetzbarkeit in die politisch-planerische Realitdt der Raumordnung sein soll
(vgl. Blotevogel 2017: 83). Wissenschaftliche Arbeiten zur Weiterentwicklung der Zentrale-Orte-Konzepte - zu
denen auch die Abgrenzung zentralortlicher Verflechtungsbereiche zahlt — werden meist als Auftragsgutach-
ten flr die jeweilige Landesplanung erstellt und nicht veréffentlicht. Um das Wissen zur Reformbediirftigkeit
sowie der konzeptionellen Weiterentwicklungsmadglichkeiten der Zentrale-Orte-Konzepte der Lander anzurei-
chern, hat das BBSR in jiingerer Vergangenheit im Rahmen seiner Ressortforschungstatigkeit vergleichende
Analysen zu Zentralen Orten und ihren Verflechtungsbereiche durchgefiihrt bzw. beauftragt (vgl. BBSR 2014,
2017).

Zudem haben sich Furkert (2015), Greiving/Flex/Terfriichte (2015) und Terfriichte/Greiving/Flex (2017) wis-
senschaftlich mit der Restrukturierung zentralortlicher Konzepte beschaftigt und Vorschlage fir ein idealtypi-
sches Vorgehen bei der Abgrenzung von Mittelbereichen erarbeitet. Aus raumwissenschaftlicher Sicht besteht
weitestgehend Konsens dariiber, dass die Verflechtungs- bzw. Versorgungsbereiche mit einem methodisch
nachvollziehbaren Methodenset, raumstrukturell differenziert und justiziabel (vgl. Uechtritz 2011) abgegrenzt
werden sollten. Besonders zentral fiir die Transparenz der empirischen Untersuchungen ist der Zuordnungs-
algorithmus von mitversorgten Orten zu den Zentralen Orten der jeweiligen Stufe. Methodisch wurde die Be-
reichsbildungsfahigkeit von Zentralen Orten bisher meist anhand eines Anbindungskoeffizienten tiber die An-
zahl von Arbeitsmarkt- und Schilerpendlern ermittelt (meist Gber den Anteil der Auspendler in den jeweiligen
Zielort an allen Auspendlern der Quellgemeinde) (vgl. Terfriichte 2015: 173).

Mobilfunkverflechtungsdaten eroffnen neue Méglichkeiten

Seit einigen Jahren gibt es auf der Grundlage von Mobilfunkverflechtungsdaten neue methodische Méglich-
keiten. So kdnnen traditionelle Abgrenzungsmethoden mit Mobilfunkverflechtungsdaten erganzt oder sogar
ersetzt werden. Der wesentliche Vorteil von Mobilfunkdaten besteht darin, dass sie eine realistischere Abbil-
dung von Aktionsrdaumen erméglichen. Fiir die Neuabgrenzung der BBSR-Mittelbereiche konnten Mobilfunk-
bewegungsdaten genutzt werden, die der Mobilfunkbetreiber Telefonica zur Verfligung stellt. Diese wurden
durch das Unternehmen Teralytics anonymisiert und aggregiert zur Verfligung gestellt. Sie ermdglichen eine
Ubersicht {iber die Anzahl von Mobilfunkgeriten die bestimmte Bewegungen zwischen Mobilfunkzellen voll-
ziehen. Bewegungen werden erfasst, wenn ein Mobilfunkgerdt die Funkzelle wechselt. Die Zielregion einer
Bewegung ist erreicht, wenn das Mobiltelefon fiir mindestens 30 Minuten in einer Zelle verbleibt. Bewegun-
gen konnen somit auch innerhalb einer Region erfasst werden, vorausgesetzt, es findet zwischenzeitlich ein
Wechsel der Funkzelle statt. Riickschliisse auf einzelne Personen sind dabei nicht méglich.

Konkret enthalten die genutzten Daten die Anzahl der Bewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums
(hier: Mai 2023) zwischen einer Ursprungs- und Zielregion (hier: Gemeinden). Der Monat Mai wurde aus Griin-
den der bestmaoglichen Reprasentativitat anstelle bestimmter Einzeltage oder Wochen genutzt. Durch die ag-
gregierten Daten fiir einen ganzen Monat werden auch die Effekte von Sonn- und Feiertagen reduziert. Zudem
war es wichtig, einen postpandemischen Zeitraum zu wahlen.

Die neue Datengrundlage birgt aufgrund methodischer Einschrankungen jedoch gewisse Unschéarfen: Neben
klassischen Handys und Smartphones kdnnen heutzutage beispielsweise auch Tablets, Laptops, Smartwatches
oder Kraftfahrzeuge tiber SIM-Karten verfiigen, welche teilweise nicht identifiziert und herausgerechnet wer-



den kénnen. Dies kann zu Doppelzdhlungen und leichten Verzerrungen der Ergebnisse fiihren. Des Weiteren
ist Telefénica nur eines von drei Mobilfunkunternehmen am deutschen Markt mit einem Marktanteil von rund
einem Drittel, welcher allerdings regional differieren kann. Der Datenanbieter Teralytics versucht jedoch, mit-
tels eines Hochrechnungsalgorithmus die deutsche Gesamtbevélkerung abzubilden. Die Extrapolation stiitzt
sich dabei primar auf geografisch differenzierte lokale Marktanteile (vgl. Teralytics 2024; Destatis 2021).

Um Unterschiede in administrativen Gebietsstrukturen der Flachenbundeslander zu minimieren, wurden
die Daten der Mobilfunkbewegungen — wo nétig — von der Gemeinde- auf die VWG-Ebene aggregiert, da
diese fiir eine bundesweit vergleichbare Betrachtung als geeignetste Ebene betrachtet wird. Anders kénnte
zum Beispiel die kleinteilige Verwaltungsgliederung von Rheinland-Pfalz (ca. 2.300 Einzelgemeinden) nicht
mit Gemeindestrukturen wie von Nordrhein-Westfalen verglichen werden. Hier wurde in den 1960er- und
1970er-Jahren eine umfassende Gemeindegebietsstrukturreform durchgefiihrt, aus der vergleichsweise ein-
wohnerstarke Einheitsgemeinden hervorgingen.

Abbildung 2
Beispiel fir die Anbindungsintensitat von einem Grundzentrum an verschiedene Mittelzentren
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Einheitliche bzw. raumlich differenzierte Bevolkerungsschwellenwerte

Neben der Nutzung der Daten von Mobilfunkbewegungen liegt der neuen Abgrenzung der BBSR-Mittelbe-
reiche auch die flichendeckende Nutzung von raumstrukturell differenzierten Tragfdhigkeitsschwellenwerten
zugrunde. Im Sinne der Zentrale-Orte-Theorie von Christaller (1933) muss der Zentrale Ort immer im Zusam-
menhang mit seinem Versorgungsbereich betrachtet werden, da er erst durch seine Mitversorgungsfunktion
den eigenen Bedeutungsiiberschuss erlangt. Demnach sollen die Versorgungseinrichtungen und Dienstleis-
tungsangebote eines Mittelzentrums in einem angemessenen bzw. relationalen Gré3enverhaltnis zur versor-
genden Bevolkerung im Mittelbereich stehen. In der Raumordnung wird dieser anzustrebende Zustand als
(Mindest-)Tragfdhigkeit bezeichnet und in der Regel mit planerisch-normativen Bevélkerungsschwellenwer-
ten unterlegt. Die Trager der Landes- und Regionalplanung ziehen insofern Mindesttragfahigkeitswerte (be-
messen anhand von Bevolkerungszahlen) als Ausweisungs- und Abgrenzungskriterium fiir Zentrale Orte und
die dazugehdrigen Verflechtungsbereiche heran (vgl. Tabelle 1).

Doch bereits Christaller hatte festgestellt, dass die in Zentralen Orten angebotenen Giiter und Dienstleistun-
gen sehr unterschiedliche ,Reichweiten” haben und jeweils jenes Gut den zentralortlichen ,Rang” definiert,
welches fiir sich genommen die hochste Tragfahigkeitsschwelle aufweist. Einrichtungen mit einer geringeren
Tragfahigkeit sind daher in der Regel haufiger an einem Ort und auch an Orten niedrigerer Hierarchiestufe (mit
geringerer Bevolkerungszahl) lokalisiert. Vor diesem Hintergrund kann die Zentralitatsforschung einerseits aus
der empirischen Analyse Bevélkerungsschwellenwerte ableiten, ab denen bestimmte Infrastruktureinrichtun-
gen regelmaBig lokalisiert bzw. wirtschaftlich ausgelastet werden kénnen und insofern tragfahig sein dirften.
Anderseits kann in Abhangigkeit von der Datenlage fiir unterschiedliche Infrastrukturen eine typische Auslas-
tung ermittelt werden. Dem liegt die Pramisse zugrunde, dass insbesondere privatwirtschaftlich organisierte
Angebote nur in dem MalBe angeboten werden, wie dies wirtschaftlich ist. Fiir Infrastruktureinrichtungen in
kommunaler oder staatlicher Tragerschaft kann zwar nicht von wirtschaftlicher Tragfahigkeit gesprochen wer-
den, wohl aber von einer ,Schwelle”, bis zu der die 6ffentliche Hand bereit ist, Angebote aufrecht zu erhalten
bzw. zu finanzieren.

Demnach sind die in den Raumordnungsplanen genannten Bevélkerungsschwellenwerte keine Tragfahig-
keitsschwellenwerte im 6konomischen Begriffsverstandnis, sondern als sogenannte Proxy-Indikatoren (Nahe-
rungswerte) zu verstehen. Es wird also nur vermutet, dass die Tragfahigkeit fur die - je Hierarchiestufe - als
relevant erachteten Giiter und Dienstleistungen bei einer bestimmten Bevoélkerungszahl regelmafig gesichert
sein durfte.

In Ermangelung anerkannterer methodischer Ansatze und mit dem Ziel Kleinstmittelbereiche und sogenann-
te Selbstversorgerorte ohne eigenen Versorgungsbereich zu verhindern, wird fiir die BBSR-Mittelbereichsab-
grenzung mit den landesplanerisch erprobten normativen Tragfahigkeitsschwellenwerten gearbeitet bzw.
die Tragfahigkeit der BBSR-Mittelbereiche anhand von Bevolkerungszahlen bewertet. Durch die Nutzung der
Bevolkerungsschwellenwerte soll sichergestellt werden, dass in den BBSR-Mittelbereichen zumindest theo-
retisch eine ausreichende Bevdlkerungszahl (im Sinne von potenziellen Infrastrukturnutzenden) vorhanden
ist, um einen wirtschaftlichen Betrieb bzw. einen gesamtgesellschaftlich vertretbaren Finanzaufwand fir die
typischen mittelzentralen Einrichtungen (Gymnasium, Krankenhaus etc.) zu gewahrleisten.

Fir die BBSR-Mittelbereiche werden rdumlich differenzierte Tragfahigkeitsschwellenwerte genutzt, da die
raumstrukturellen Voraussetzungen je nach Besiedlungsdichte unterschiedlich sind. Dies spiegelt sich auch
in der Organisation und Finanzierung zentral6rtlicher Infrastrukturen wider. In der Regel sind Infrastrukturen
aufgrund von Skaleneffekten in dichter besiedelten Regionen kosteneffizienter zu errichten und zu betreiben.
Dies und die Erreichung des Ziels gleichwertiger Lebensverhaltnisse begriinden die Nutzung unterschiedli-
cher Tragféhigkeitsschwellenwerte.



Vor diesem Hintergrund wird fiir die Abgrenzung der BBSR-Mittelbereiche der Raumtyp mit Bezug Besiedlung
(Raumtypen 2010 - Bezug Besiedlung) genutzt und mit den von den Landesplanungen typischerweise gesetz-
ten differenzierten Tragfahigkeits-/Bevolkerungsschwellenwerten unterlegt. Der Raumtyp ,Besiedlung” wird
vorranging fur kleinrdumige Analysen und Standortbestimmungen genutzt und beruht auf der Bevolkerungs-
dichte und dem Siedlungsflachenanteil (vgl. BBSR 2012: 38). GeméaR dem Raumstrukturtyp werden auf Ebene
der Einheits- und Gemeindeverbande drei unterschiedliche Kategorien definiert:

® (berwiegend stadtisch
m teilweise stadtisch
m |andlich

Die konkrete Operationalisierung der einheitlich angewendeten und raumlich differenzierten Tragfahigkeits-
schwellenwerte wird — wie die zugrundeliegenden Erreichbarkeitskriterien und beriicksichtigungswiirdigen
Sonderbedingungen - im nachfolgenden Kapitel zu den Arbeitsschritten bei der Genese der BBSR-Mittelbe-
reiche detailliert erlautert.



Prozessschritte zur Genese der BBSR-Mittelbereiche

Pramissen

Flr die Genese der BBSR-Mittelbereiche werden im Vorfeld Pramissen aufgestellt, nach welchen der Prozess
der Bereichsbildung durchgefiihrt werden soll. Diese fungieren als Leitlinien und werden in beiden Teilen,
der automatisierten Bereichsbildung sowie der manuellen regelgeleiteten Uberpriifung, angewendet. Um
eine bundeseinheitliche Kulissenbildung zu gewahrleisten, wurden die Pramissen aus den Anforderungen der
landesplanerisch gebildeten Mittelbereichen und der raumordnerischen Praxis abgeleitet (vgl. Tabellen 1, 2
und 3).

Tabelle 3
Pramissen fur die BBSR-Mittelbereichsbildung ab 2024

Raumliche Ebene Verbands-/Einheitsgemeinden (VWG)
Zentrale Orte (inkl. Kooperationen) a priori gesetzt
Landesplanerische MB Festlegungen nicht berticksichtigt
Beriicksichtigte administrative Abgrenzungen Landesgrenzen (Ausnahme Stadtstaaten)
Disjunkte Mittelbereiche ja
Erreichbarkeit MIV-Fahrzeit ins Mittelzentrum aus den Gemeinden des BBSR-Mittelbereichs: 45 Min. (30 + 15 Min.)
Tragféhigkeit gemessen an Bevolkerungszahlen gemal Raumtyp (Besiedlung):
B (iberwiegend stadtisch: mind. 50.000 Einwohner
® teilweise stadtisch: mind. 40.000 Einwohner
® |andlich: mind. 30.000 Einwohner

Quelle: BBSR

Operationalisierung von Mobilfunkverflechtungen

Im Sinne der Nutzbarmachung werden zunachst die zur Verfligung gestellten Mobilfunkbewegungsdaten von
der Gemeindeebene auf die Verbands- und Einheitsgemeindeebene (VWG) aggregiert. Durch die Aggrega-
tion dieser auf Ebene der VWGs wird eine Bewegungsmatrix gebildet, welche alle registrierten Bewegungen
zwischen VWGs enthalt. Konkret besteht diese aus jeweils einem Start-Ziel-Paar mit den VWG-Kennziffern der
Start-VWG, der Ziel-VWG und den registrierten Bewegungen zwischen diesen, aufsummiert fiir den Monat
Mai 2023. Aus Effizienzgriinden wurde diese Verflechtungsmatrix auf die jeweils zehn starksten ausgehenden
Verbindungen je Start-VWG reduziert.

Vorbereitend fiir den nachsten Schritt, die Filterung von Bewegungen, wurden die zentralortlichen Einstu-
fungen der Start- und Ziel-VWGs angehangt. Gefiltert wurde nach Verbindungen zwischen VWGs mit grund-
zentralem sowie geringerem zentralortlichen Status zu Mittelzentren (mind. Grundzentren mit Teilfunktionen
eines Mittelzentrums). Da Grundzentren mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums in einigen Fallen bereits Gber
eigene Mittelbereiche verfiigen, landesplanerisch aber (noch) nicht als Mittelzentren ausgewiesen sind, werde
diese in den Pool der méglichen bereichsbildenden Zentren aufgenommen. Im seltenen Fall von polyzentra-
len VWGs (mehrere Zentrale Orte innerhalb einer VWG) wurde die hochste zentral6rtliche Einstufung inner-
halb der VWG angenommen.

Die verwendeten zentralortlichen Merkmale (zentral6rtliche Einstufungen) entstammen dem Zentrale-Orte-
Monitoring des BBSR, welches liber die INKAR-Plattform (Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwick-
lung) offentlich zugdnglich ist (vgl. BBSR o. J.a).



Fir die Rangreihung der Verbindungen gemaR der Anzahl an Bewegungen zwischen VWGs wird mittels der
Statistiksoftware SPSS eine Rangfolge der ausgehenden Verbindungen von Grundzentren (und VWG mit nied-
rigerem zentral6rtlichem Status) zu bereichsbildenden Zentren gebildet. Als Zwischenergebnis erhdlt somit
jede maximal grundzentrale VWG zehn nach der Grof3e des Mobilfunkstroms sortierte Anbindungen an VWGs
mit mittel- oder oberzentralen Status.

Uberpriifung einer angemessenen Erreichbarkeit

Der nachste Schritt der Genese der BBSR-Mittelbereiche bezieht sich auf die Pramisse der Erreichbarkeit (ma-
ximale Fahrtzeit in ein Mittelzentrum). Um diese ,angemessene” Erreichbarkeit der Mittelzentren innerhalb
des gebildeten BBSR-Mittelbereichs zu gewahrleisten, werden die Erreichbarkeitsdaten fiir den motorisierten
Individualverkehr (MIV) herangezogen und Pkw-Fahrzeiten fiir jede VWG zu mindestens mittelzentralen VWGs
ermittelt. Der in der Raumordnungspraxis meistgenannte Mindeststandard zur Erreichbarkeit des néachsten
Mittelzentrums betrdagt 30 Minuten Pkw-Fahrzeit. Es fehlt hier jedoch meist an konkreten Angaben in welcher
Form die Erreichbarkeit operationalisiert werden soll, zum Beispiel welche Start- und Zielpunkte bei der Ermitt-
lung der Pkw-Fahrzeit zu berticksichtigen sind und ob das Routing im belasteten oder unbelasteten Straf3en-
netz durchzufiihren ist. Flir den hier vorgenommenen Priifschritt wurden zundchst in einem durchschnittlich
belasteten StraBennetz die Pkw-Fahrzeiten von allen Gemeindemittelpunkten der VWGs zu allen Stadtzentren
von Mittel- und Oberzentren ermittelt. Da auch mdégliche Erreichbarkeitsunterschiede sowohl innerhalb der
VWGs als auch innerhalb der Mittel- und Oberzentren beriicksichtigt werden sollen, wurde der Pkw-Fahrzeit-
schwellenwert von 30 Minuten um einen Toleranzwert von 15 Minuten erhéht.

Im Datenbankverwaltungsprogramm Access werden ausschlieB3lich die Verbindungen weiterverwendet, die
Uber den Filter < 45 Minuten” selektiert werden. Von den urspriinglich ermittelten zehn starksten Verbindun-
gen von maximal unterzentralen VWGs zu Mittelzentren werden im Weiteren nur noch diejenigen berticksich-
tigt, die Uber eine Pkw-Fahrzeit von maximal 45 Minuten zu dem jeweiligen Mittelzentrum verfligen.

Beriicksichtigung der Flachenlandergrenzen

Da die Zustandigkeit fir Raumordnung und die Planung zentral6rtlicher Infrastruktur im Wesentlichen bei
den Landern liegt, sind die Grenzen der Flachenlander zu berticksichtigen - selbst wenn sozialraumliche Ver-
flechtungen teils Gber Landergrenzen hinweg starker ausfallen als innerhalb eines Landes. Die Grenzen der
Stadtstaaten werden aufgrund der besonders intensiven funktionsraumlichen Verflechtung mit den umschlie-
Benden bzw. angrenzenden Flachenlandern hingegen nicht beriicksichtigt.

Mit Ausnahme der Stadtstaaten wird fir alle Verflechtungen anhand einer tibereinstimmenden Landkennziffer
bei Start- und Ziel-VWG gepriift, ob die zuzuweisende nicht mittelzentrale Einheits-/Verbandsgemeinde und
das Mittelzentrum auf das sich die Verflechtung bezieht, im selben Fldchenland liegen.

Alle Verflechtungsbeziehungen die auf einen Stadtstaat gerichtet sind und damit gegeniiber der zuzuweisen-
den nicht mittelzentralen Einheits-/Verbandsgemeinde eine abweichende Bundeslandkennziffer aufweisen,
werden selektiert und in einem separaten Datensatz abgelegt.

Die beiden Datensatze (Verflechtungsbeziehungen zu Stadtstaaten, Verflechtungsbeziehungen innerhalb des
jeweiligen Flachenlands) werden anschlieBend wieder zusammenfiihrt. Uber eine Datenbankabfrage wird die
Verbindung ausgewahlt, welche die hochste verbliebene Rangziffer (Anbindung) aufweist. Anhand dieser do-
minierenden Verbindung erfolgt die eindeutige Zuordnung und die Bildung vorlaufiger BBSR-Mittelbereiche.



Berlicksichtigung der landesplanerisch ausgewiesenen Zentralen Orte
in Funktionsteilung (kooperierende Zentren)

Ausgehend von der Pramisse, die Zentralen Orte als gesetzt (a priori) zu ibernehmen, werden auch die landes-
planerisch festgelegten Kooperationen von Zentralen Orten mittelzentraler Stufe berticksichtigt und nicht in
Bezug auf ihre tatsachlichen Verflechtungen untereinander tiberpriift. Die kooperierenden Zentren und die In-
formation Uber die jeweiligen Kooperationspartner wurden aus den Landesentwicklungspldanen oder -verord-
nungen entnommen. Innerhalb der kooperierenden Zentren bzw. dem jeweiligen zentralortlichen Verbund
wurde in der Regel die mittelzentrale VWG mit der hochsten Einwohnerzahl stellvertretend fiir den gesamten
zentralortlichen Verbund als relevantes Ziel bei der Analyse der Verflechtungen definiert.

Vor der Berlicksichtigung der kooperierenden Verbilinde, kénnten die kooperierenden Zentren theoretisch
jeweils noch eigene BBSR-Mittelbereiche bilden. Dies wiirde die landesplanerisch vorgesehenen Funktions-
teilungen zwischen zentralen Teilorten jedoch negieren. Deshalb wird mittels der Programmiersprache Python
ein Skript erstellt, mit dem jeweils eine einzelne VWG als Zielzuordnung fiir die umliegenden VWGs der zentra-
len Teilorte im Verbund gesetzt und ein gemeinsamer BBSR-Mittelbereich fiir kooperierende Zentren gebildet
wird.

Anreicherung von Rahmendaten und Aggregation auf vorlaufige BBSR-Mittelbereiche

Die jeweiligen Bevolkerungszahlen sowie der Raumtyp nach Besiedlung der VWGs werden dem erzeugten
Raumkonstrukt ,vorlaufiger BBSR-Mittelbereich” hinzugefiigt. Fir die Bearbeitung der weiteren Prifschritte
werden durch Summierung und Mittelwertbildung Kennzahlen fiir die vorlaufigen BBSR-Mittelbereiche gebil-
det. Zum einen wird auf dieser Grundlage die Summe der Bevélkerung in einem vorldaufigen BBSR-Mittelbe-
reich ermittelt und zum anderen die Kategorie des Raumtyps nach Besiedlung als Durchschnitt der Einzelwer-
te aller VWGs innerhalb eines vorldufigen BBSR-Mittelbereichs gebildet (s. Abbildung 3).
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Abbildung 3
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Tragfahigkeit anhand von Bevolkerungsschwellenwerten

Fir die Bestimmung der Tragfahigkeit der Versorgungsbereiche (Mittelbereiche) anhand von Bevolkerungs-
schwellenwerten wird — wie oben ausgefiihrt - von den Landesplanungen in der Regel auf allgemeine Be-
volkerungsschwellenwerte zurlickgegriffen. Allgemeine Schwellenwerte werden deswegen genutzt, weil
die Wirtschaftlichkeitsschwellwerte der einzelnen zentral6rtlichen Dienstleistungen und Giiter unterschied-
lich ausgepragt sind bzw. die Giiter und Dienstleistungen sehr unterschiedliche ,Reichweiten” haben. Bis auf
wenige Ausnahmen weisen die Landesraumordnungsprogramme und Pldne Bevolkerungsschwellwerte fiir
Mittelbereiche aus. Die geforderte Mindesteinwohnerzahl liegt zwischen 20.000 und 80.000 Einwohnern. Die
Mehrheit der Lander weist fiir Mittelbereiche 30.000 Einwohner als unteren Bevolkerungsschwellenwert aus.
Auf Grundlage der normativ-planerischen Setzungen wird der untere Schwellenwert fir landliche Gebiete im
Rahmen der bundesweiten Abgrenzung der BBSR-Mittelbereiche ebenfalls bei 30.000 Einwohnern angesetzt.
In Anlehnung an die von den Landesplanungen fiir verdichtete Raume genutzten Schwellenwerte werden die
Schwellenwerte fiir die teilweise stadtischen und Giberwiegend stadtischen Gebiete um jeweils 10.000 Einwoh-
ner erhoht (vgl. Tabelle 4).

Bei den Schwellenwerten handelt es sich um Naherungswerte, deren Unterschreitung in der landesplaner-
ischen Praxis unter besonderen Bedingungen teilweise zuldssig ist. Vor diesem Hintergrund werden die An-
forderungen hinsichtlich der Tragfahigkeit hier pauschal um 10 % je Raumtypenstufe reduziert. Ein weiterer
Grund fir die Gewdhrung einer ,allgemeinen Toleranz” besteht darin, dass aktuelle Bevolkerungsstatistiken
in der Regel mit Verzogerung zur Nutzung bereitstehen und somit mégliche dynamische Entwicklungen nur
bedingt nachvollzogen werden kénnten.

Tabelle 4
Raumlich differenzierte Tragfahigkeitsschwellenwerte und maégliche Berticksichtigung von Sonderbedingungen

Abschlag Raumtyp nach Besiedlung (2010)
Bezeichnung Haéhe (in %) tiberwiegend stadtisch (EW) teilweise stadtisch (EW) landlich (EW)
Ausgangswert 100 50.000 40.000 30.000
allgemeine Toleranz -10 45.000 36.000 27.000
Sonderabschlag Tourismus -10 40.000 32.000 24.000
Sonderabschlag Grenzlage -15 37.500 30.000 22.500
max. Abschlag -35 32.500 26.000 19.500

Quelle: BBSR

Beriicksichtigung von Grenzlagen und einer touristischen Sonderfunktion

Zusatzlich zu dem allgemeinen Toleranzabschlag” kdnnen die geltenden individuellen Tragfahigkeitsschwel-
lenwerte entsprechend besonderer raumstruktureller Gegebenheiten reduziert werden. Zum einen kénnen
die moglichen BBSR-Mittelbereiche aufgrund der Lage an einer Bundes- oder Landesgrenze einen einmaligen
Sonderabschlag von 15 % und zum anderen einen Sonderabschlag fiir eine ausgepragte tourismuswirtschaft-
liche Ausrichtung in Hohe von 10 % erhalten.

Beide Sonderabschlage werden durch Nutzergruppen gerechtfertigt, die nicht als (dauerhafte) Einwohner im
BBSR-Mittelbereich verortet sind, aber Infrastrukturen in Anspruch nehmen (Schattenbevolkerung). Bei den
Grenzgebieten zeigt sich neben der Problematik der schwer zu spezifizierenden Nutzergruppen oft auch eine
historisch bedingte, weniger dynamische wirtschaftliche Entwicklung sowie héhere Koordinationserfordernis-
se bzw. -probleme (bspw. nicht abgestimmte OPNV-Verbindungen).



Der Bedeutungstiiberschuss einer Verbandsgemeinde durch Tourismus ldsst sich am geeignetsten anhand
der Statistik zu Gastelibernachtungen ermitteln. Da Daten zur Nutzung von Zweitwohnungssitzen statistisch
nicht einheitlich vorliegen, wird auf die Statistik zu Gastelibernachtungen des Statistischen Bundesamtes (re-
gionalstatistik.de) fiir die Gemeindeebene von 2022 zurlickgegriffen. Die Rohdaten werden zunachst auf die
Verbandsgemeindeebene aggregiert und anschlieBend die Zahl der Gastelibernachtungen ins Verhaltnis zur
Einwohnerzahl gesetzt. Durch die Relativierung entsteht ein reales Abbild des Verhaltnisses von Einwohnern
zu Gastelibernachtungen und des Bedeutungsiiberschusses fiir Geschafts- und Tourismusreisen.

Um die touristische Pragung zu bewerten, wurden Uber die Gesamtheit aller VWGs mit mindestens einer Gas-
telibernachtung Quintile fiir den Indikator ,Gastelibernachtungen pro Einwohner” gebildet. Als Abschneide-
bzw. Schwellenwert wurde nach der Sichtung der tatsachlichen Werteverteilung die Grenze zwischen viertem
und flinftem Quintil gesetzt, da ab dieser Grenze eine eindeutige touristische Pragung vorliegt. Dementspre-
chend erhalten alle Verbandsgemeinden mit einem Wert > 9,5 Gastelibernachtungen je Einwohner (2022)
einen ,Sonderabschlag” in Hohe von 10 %. Fir die méglichen BBSR-Mittelbereiche wurden die Einwohner-
zahlen sowie Gastelibernachtungen aufsummiert und die oben aufgefiihrte Schwelle fiir das Gesamtgebiet
genutzt.

Abbildung 4 zeigt die vorlaufigen BBSR-Mittelbereiche, welche durch Sonderabschlage fiir Grenzlagen und/
oder touristische Pragung Uiber die kritische Tragfahigkeitsschwelle gehoben werden. Der Grenzbonus ermég-
licht es in 31 Fallen, die Tragfahigkeitsschwelle zu tberschreiten; der Sonderabschlag Tourismus ist in acht
Fallen ausschlaggebend. In sieben weiteren Fillen gibt das Zusammenfallen beider Sonderbedingungen den
Ausschlag fir das Erreichen der Schwellenwerte. In Summe ergeben sich somit 46 vorldaufige BBSR-Mittelbe-
reiche, die durch die Berlicksichtigung von Sonderbedingungen tiber die raumlich differenzierten Tragfahig-
keitsschwellwerte gehoben werden.


http://www.regionalstatistik.de
http://www.regionalstatistik.de
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Vorlaufige BBSR-Mittelbreiche mit rdumlichen Sonderbedingungen

Abbildung 4
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Bildung finaler BBSR-Mittelbereiche

Bis zu diesem Punkt erfolgte eine weitgehend automatisierte Datenaufbereitung, sodass vorlaufige BBSR-
Mittelbereiche nun flaichendeckend vorliegen. Es zeigt sich aber im Fall von rund 250 méglichen BBSR-Mittel-
bereichen, dass die gesetzten Anforderungen an die Tragfahigkeit nicht erflllt werden und eine weitere, regel-
geleitete manuelle Uberpriifung erforderlich ist (vgl. Abbildung 5).

Abbildung 5
Vorldufige BBSR-Mittelbereiche mit Tragfahigkeitsproblemen

7
© BBSR Bonn 2025

Einstufung der BBSR-Mittelbereiche gemaB regelgeleiteter Tragfahigkeitsanalyse

[] vorlaufige BBSR-Mittelbereiche Lagetyp nach Besiedlung
v ahigkeitskriti teilweise stadtisch
tragfahlgkeltSknnSCh (245) D Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR,
— Landesgrenzen Fléachenstaaten |:| Uberwiegend landlich Geometrische Grundlage: VG5000 (Verbandsgemeinden),
.. . . Stand 31.12.2022 © GeoBasis-DE/BKG
Landesgrenzen Stadtstaaten |:| Uberwiegend stadtisch Bearbeitung: J. Misof
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Im Rahmen der finalen Bildung der BBSR-Mittelbereiche wird zundchst geprift ob die mdglichen BBSR-
Mittelbereiche ein besonders niedriges Einwohner-/Flachenverhiltnis (Diinnsiedler) aufweisen und im Sinne
der Gewahrleistung des Ziels gleichwertiger Lebensverhaltnisse dennoch eine Daseinsberechtigung besitzen.
AnschlieBend folgt eine problemorientierte Bearbeitung der unzureichenden Tragfahigkeiten (gemessen an
den Bevélkerungszahlen) sowie der raumlichen Sonderbedingungen (z. B. Umgang mit Exklaven und Inseln).

Umgang mit groB3flachigen, besonders diinn besiedelten BBSR-Mittelbereichen

Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse ist ein elementares Ziel der Raumordnung. Vor diesem Hin-
tergrund sollen extrem diinn besiedelte und gleichzeitig grof3flichige BBSR-Mittelbereiche eine besondere
Betrachtung erfahren. Fiir sogenannte ,Dinnsiedler” wird auch in Finanzausgleichssystemen in der Regel von
Mehrbedarfen fiir die Finanzierung von Infrastrukturen und zur Kompensation raumstruktureller Nachteile
ausgegangen bzw. diese werden mit hoheren Zahlungen kompensiert (vgl. Eltges/Jakubowski/Zarth 2002: 6).

In Anlehnung an die dem Landerfinanzausgleich zugrundeliegenden Einwohnerdichteklassen werden daher
die BBSR-Mittelbereiche mit extrem geringer Bevolkerungsdichte ermittelt. Die Klassifizierung erfolgt konkret
Uber die Bildung von Quartilen des Einwohner-/Flachenverhéltnisses aller vorlaufigen BBSR-Mittelbereiche. Die
Abschneidegrenze wird nach Sichtung der tatsdachlichen Werteverteilung und in Anlehnung an Abschneide-
grenzen in Finanzausgleichsystemen anhand des untersten Quartils bei 81,3 EW/km? gesetzt. Dementspre-
chend sind alle méglichen BBSR-Mittelbereiche mit statistischen Tragfahigkeitsproblemen und < 81,3 EW/km?
besonders zu betrachten.

Da die Bevdlkerungsdichte allein aber noch nicht viel tiber die Erforderlichkeit einer Sonderbehandlung aus
Gleichwertigkeits- und Erreichbarkeitsgesichtspunkten aussagt, wird zudem noch die FlachengréBBe der bisher
gebildeten méglichen BBSR-Mittelbereiche betrachtet. Der Median liegt hier bei 285 km?’.

Dementsprechend soll allen BBSR-Mittelbereichen mit Tragfahigkeitsproblemen, die

® weniger als 81,3 EW/km? haben und
® (iber eine Fliche gréBer 285 km? verfiigen,

aus Gleichwertigkeitsgriinden eine Sonderbehandlung bzw. Kennzeichnung zuteilwerden.

Theoretisch treffen die beiden oben genannten Kriterien auf 116 mogliche BBSR-Mittelbereiche zu. In 24 Fal-
len, bei denen statistische Tragfahigkeitsprobleme und die Diinnsiedlerkritieren gleichzeitig vorhanden bzw.
erfillt sind, werden die BBSR-Mittelbereiche als Sonderkategorie ohne weitere Restrukturierungen (Zusam-
menlegungen) belassen. Sie werden aber besonders gekennzeichnet.
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Neue BBSR-Mittelbereiche

Abbildung 6
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Vorgehensweise bei einzelnen nicht tragfahigen vorlaufigen BBSR-Mittelbereichen

Fur die vorldufigen BBSR-Mittelbereiche ohne ausreichende Bevolkerung in Einzellagen (keine direkt angren-
zenden BBSR-Mittelbereiche, die ebenfalls eine problematische Tragfahigkeit haben) wurde zunachst die In-
tensitat der Mobilfunkverflechtungen mit benachbarten BBSR-Mittelbereichen geprift. Bei Vorliegen einer
dominierenden Verflechtung mit einem angrenzenden BBSR-Mittelbereich wurde der nicht tragfahige vor-
laufige BBSR-Mittelbereich diesem zugeordnet. Lag keine dominante Verflechtung des Mittelzentrums in ein
benachbartes Mittelzentrum vor, wurden die Mobilfunkstrome der einzelnen Verbandsgemeinden des zuzu-
ordnenden vorlaufigen BBSR-Mittelbereiches addiert und die stérkste Anbindung des gesamten vorldufigen
BBSR-Mittelbereichs mit einem angrenzenden Mittelzentrum rechnerisch ermittelt. Bei einem Unterschied der
beiden starksten Mobilfunkverflechtungen in jeweils angrenzende BBSR-Mittelbereiche von weniger als 15 %
wurden weitere Priifschritte eingeleitet. Die finale Zuordnung erfolgte dann anhand der Faktoren ,Pendlerver-
flechtung” (Berufspendler), ,verkehrliche Vernetzung’, ,gleicher Raumtyp nach Besiedlung” sowie der Anbin-
dung bzw. Lage der Siedlungsk&rper zueinander. Die vorher genannten weiteren Priifschritte wurden in der
angegebenen Reihenfolge durchgefiihrt.

Vorgehensweise bei direkt benachbarten nicht tragfahigen vorlaufigen BBSR-Mittelbereichen

Im Sinne des problemorientierten Vorgehens wurde bei mehreren zusammenhangenden vorlaufigen BBSR-
Mittelbereichen, die die Bevolkerungsschwellenwerte nicht einhalten, die finale Zuordnung mit dem einwoh-
nerschwachsten vorldufigen BBSR-Mittelbereich begonnen. Mit dem Ziel, einen tragfahigen BBSR-Mittelbereich
zu bilden, erfolgte die Zuordnung analog zum Vorgehen bei einzelnen nicht tragfahigen vorlaufigen BBSR-Mit-
telbereichen. Konnte ein tragfahiger BBSR-Mittelbereich durch die Zusammenlegung von vorlaufigen BBSR-
Mittelbereichen gebildet werden, war der Prifschritt abgeschlossen. Im Fall von einer Ansammlung vorlaufi-
ger BBSR-Mittelbereiche mit zu geringer Einwohnerzahl (etwa im Umland von Agglomerationsraumen) wurde
mit dem ndchsteinwohnerschwéachsten vorlaufigen BBSR-Mittelbereich nach der genannten Methodik fort-
gefahren.

Verhinderung von Exklaven und Schattenbildung im Umland groBerer Agglomerationen

Nach der schematischen, automatischen Zuordnung fallen sowohl Ex- als auch Enklaven auf. Diese nicht zu-
sammenhingenden BBSR-Mittelbereiche oder BBSR-Mittelbereichsteile erfordern weitere Uberarbeitungs-
schritte. Besonders im Umfeld groBer Agglomerationsrdume (Metropolen) fallen zudem ,Schattenbereiche”
auf, welche keine ,Landverbindung” oder zumindest keine geradlinige Verbindung in den Kern des zugeord-
neten BBSR-Mittelbereichs besitzen. Dies ist auf die starke Strahlkraft der Agglomerationskerne zurtickzufiih-
ren, welche die Gravitationskraft der Mittelzentren im ,Speckgirtel” ausstechen kénnen (vgl. Abbildung 7).

Um ein ,abgerundetes” Bild zu erhalten, miissen Ex- bzw. Enklaven einem Mittelzentrum mit direkter Landver-
bindung zugeordnet werden. Im Fall von Ex- oder Enklaven wurden diese dem jeweils nachstliegenden bzw.
umschlieBenden BBSR-Mittelbereich zugeordnet. Bei,Schattenbereichen” wurde die Zuordnung der betroffe-
nen Verbandsgemeinden anhand des zweitstarksten Mobilfunkstroms an ein direkt angrenzendes Mittelzent-
rum im Umland von Agglomerationen vorgenommen. In der Praxis liegen diese ,liberstrahlten” Mittelzentren
meist zwischen Agglomerationskern und Exklave.
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Abbildung 7
Raumliche Herausforderungen bei der regelgeleiteten Uberpriifung der BBSR-Mittelbereiche (Exklaven, Schattenwurf)
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Umgang mit gemeindefreien Gebieten/Forstgebieten und Inseln

In einigen seltenen Fallen wurden gemeindefreie Gebiete oder Forstgebiete, in denen weniger als zehn Mo-
bilfunkbewegungen zu verzeichnen sind, bisher keinem BBSR-Mittelbereich zugeordnet. Hier wurde bei der
Zuordnung analog zur Methodik bei Ex- bzw. Enklaven verfahren und nicht zugeordnete Gebiete dem um-
schlieBenden BBSR-Mittelbereich bzw. dem BBSR-Mittelbereich mit dem langsten gemeinsamen Grenzverlauf
zugeordnet.

Da Inseln in den seltensten Fallen die Erreichbarkeitsschwellenwerte von mindestens 45 Minuten erfillen kon-
nen, wird eine manuelle Zuordnung anhand der vorrangingen Fahrverbindung vorgenommen. Sie werden
daher den ,Festlandmittelbereichen” zugeordnet, von deren Gebiet aus die dominierenden Fahrverbindun-
gen bestehen. Eine Ausnahme bildet die Insel Sylt, da sie mit Westerland selbst ein Mittelzentrum besitzt,
aber nicht die notige Tragfahigkeit aufweist. Sie wird daher vergleichbar mit den,Diinnsiedlermittelbereichen”
unter Wiirdigung der besonderen rdumlichen Voraussetzungen mit Kennzeichnung als eigener BBSR-Mittel-
bereich gefiihrt.
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Vorstellung der neuen BBSR-Mittelbereiche

Kurzstatistik und Ergebniskarte

Nach Durchfiihrung der automatisierten und abschlieBenden manuellen Zuordnung der Verbands- und Ein-
heitsgemeinden stehen als Ergebnis die neu abgegrenzten 803 BBSR-Mittelbereiche (s. Abbildung 8).

Abbildung 8
BBSR-Mittelbereiche ab 2024

Abgrenzung der Mittelbereiche
|| BBSR-Mittelbereiche
|| BBSR-Mittelbereiche mit raumlichen Sonderbedingungen
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Die neuen 803 BBSR-Mittelbereiche bedeuten eine Reduktion um 75 im Vergleich zu den alten BBSR-Mit-
telbereichen, welche nach der vorherigen Methodik abgegrenzt bzw. von den Landesplanungen sowie der
Abgrenzung der ehemaligen Ministerkonferenz fiir Raumordnung Glbernommen wurden. Tabelle 5 zeigt die
Spannweite und Mittelwerte der neuen BBSR-Mittelbereiche in Bezug auf Flache und Bevélkerung. Gegeniiber
den alten BBSR-Mittelbereichen kommt die neue Kategorie von 24 BBSR-Mittelbereichen mit raumlichen Son-
derbedingungen hinzu.

Tabelle 5
Kurzstatistik zu BBSR-Mittelbereichen ab 2024

Anzahl der BBSR-Mittelbereiche 2024 803 (vorher: 878)
Minimum 25,80 km? (Hilden, NRW)
Flache Median 371,50 km? (Hessisch Lichtenau, Hessen)
Maximum 2.203,35 km? (Berlin)
Minimum 16.275 EW (Ténning, Schleswig-Holstein)
Bevoélkerung Median 61.021 EW (Wunstorf, Niedersachsen)
Maximum 4,006.837 EW (Berlin)
BBSR-Mittelbereiche mit raumlichen Sonderbedingungen 24
Gebietsstand 31. Dezember 2022

Quelle: BBSR

Vergleich der alten und neuen BBSR-Mittelbereiche

An vielen Stellen der VWG-Zuordnungen zeigen sich in der Vorher-Nachher-Betrachtung kleinrdumige Unter-
schiede (vgl. Abbildung 9). Optisch betrachtet ist bei den 2024er-Abgrenzungen ein homogeneres Bild mit
weniger Kleinst”-BBSR-Mittelbereichen zu erkennen. Auffallig sind die deutlich groBeren BBSR-Mittelbereiche
der Stadtstaaten, welche nach neuer Methodik nicht von administrativen Grenzen beschrankt sind und somit
ihre bestehenden intensiven Verflechtungen in das Umland realitdtsnaher abgebildet werden.

Nur 229 BBSR-Mittelbereiche sind in Bezug auf den Zuschnitt unverandert geblieben. Das entspricht einem
relativ geringen Anteil von nur 30 % aller BBSR-Mittelbereiche. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 70 % der
BBSR-Mittelbereiche anders abgegrenzt wurden.

Bei der Betrachtung der vergleichsweise kleinrdumigeren Ebene der VWGs zeichnet sich allerdings ein ganz-
lich anders Bild. Deutschlandweit wurden nur 1.027 der insgesamt 4.600 VWGs durch die Neuabgrenzung der
BBSR-Mittelbereiche einem anderen BBSR-Mittelbereich zugeordnet (s. Abbildung 9). Das bedeutet, dass auf
der kleinrdumigeren VWG-Ebene 78 % keine Anderung erfahren haben und nur 22 % neu zugeordnet wur-
den. Dies relativiert den zunichst hoch erscheinenden Anderungswert von 70 % aller BBSR-Mittelbereichs-
zuschnitte.

Die von der unterschiedlichen Zuordnung betroffenen Lander gehen aus Abbildung 10 hervor. Landerspe-
zifisch werden hier jeweils der Anteil von abweichend zugeordneten VWGs an der Gesamtanzahl der VWGs
des Bundeslands (Hintergrundfarbung) sowie die identischen BBSR-Mittelbereiche und anders zugeordneten
VWGs (farbliche Uberlagerung) dargestellt.

Die Betrachtung der in griin dargestellten, identisch abgegrenzten BBSR-Mittelbereiche zeigt, dass das be-
volkerungsstarkste Bundesland Nordrhein-Westfalen mit 61 die meisten unverdnderten Bereichsabgrenzun-
gen verzeichnet. Da NRW auch eine hohe Dichte an Mittelzentren aufweist, entstehen hier naturgemaB vie-
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le kleinere Bereichsabgrenzungen. Dies spiegelt sich auch im Anteil der Flache der identisch abgegrenzten
BBSR-Mittelbereiche zur Landesflache NRWs wider. Dieser entspricht nur rund 26 % der Landesflache und zeigt
den Gegensatz zwischen dem — absolut betrachtet - hchsten Wert an identischen Abgrenzungen und ihrem
- relativ betrachtet — geringen Anteil an der Landesflache. Kontrastierend hierzu zeigt die Betrachtung von
Mecklenburg-Vorpommern mit nur zehn identischen BBSR-Mittelbereichen, welche allerdings einem Anteil
von knapp 45 % der Landesflache ausmachen, die unterschiedlichen Raum- und Zentrenstrukturen der Lander.

Abbildung 9
Zuordnungsunterschiede alte/neue BBSR-Mittelbereiche
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Abbildung 10
Zuordnungsunterschiede und Gemeinsamkeiten alte/neue BBSR-Mittelbereiche

7z
100 km © BBSR Bonn 2025

Datenbasis: Laufende Raum-

Anteil Anderung Bundesland (VWG) beobachtung des BBSR,
" ) . Geometrische Grundlage: VG5000
Anderungsbereiche (VWG) (1.027) |:| <—-0,500 (< 16,20 %) . 0,50 bis 1,50 (<29,11 %) (verbandsgemeinden),

Stand 31.12.2022 © GeoBasis-DE/BKG
. identische BBSR-Mittelbereiche (229) [ —0,50 bis 0,50 o (< 22,66 %) . 1,5bis 2,00 (< 31,46 %)  Bearbeitung: J. Misof

Bei Betrachtung der VWG-Ebene (rote Uberlagerungsschraffur) und ihrem Anteil an der Gesamtanzahl von
VWGs in einem Bundesland (Hintergrundfarbung) zeigen sich fiir Hessen und Nordrhein-Westfalen die meis-
ten Unterschiede. In Hessen entspricht die unterschiedliche Zuordnung von VWGs zu neuen BBSR-Mittelbe-
reichen rund 31 % und in NRW etwa 30 %. Die geringsten anteiligen Anderungen entfallen auf die Lander
Mecklenburg-Vorpommern (ca. 13 %), Saarland (ca. 11,5 %) und Rheinland-Pfalz (ca. 10 %).
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Fazit und Ausblick

Die Abgrenzung der BBSR-Mittelbereiche anhand aggregierter Mobilfunkdaten bildet Nutzungs- und Er-
reichbarkeitsmuster vielfaltiger Tatigkeiten des Alltags ab und nicht nur Arbeitsort-Wohnort-Beziehungen.
Bisher wurde bei der Abgrenzung von Mittelbereichen seitens der Landesplanungen und in der Zentrali-
tatsforschung in der Regel mit Pendlerstatistiken gearbeitet. Durch die Mobilfunkbewegungsdaten werden
zusatzlich zu den nach wie vor abgebildeten Arbeitswegen beispielsweise auch Wege zu Einrichtungen der
Versorgung, Bildung, Gesundheit und Verwaltung miterfasst. Zudem wird der Einsatz von Pendlerdaten in Zei-
ten steigender Homeoffice-Quoten problematischer, da sich das Aufkommen von Pendlerstromen verandert.
Die aus den Mobilfunkbewegungsdaten resultierenden Einzugsgebiete spiegeln hingegen die tatsachliche
Inanspruchnahme zentralortlicher Funktionen wider und liefern so ein realistischeres Bild funktionaler Versor-
gungs- und Verflechtungsraume.

Fur die primare Anwendung in der Raumforschung ist zugleich eine bundeseinheitliche Nutzung von Bevol-
kerungsschwellenwerten als Proxy-Indikator fiir eine Mindesttragfahigkeit von grof3er Bedeutung. Diese wird
in der neuen Abgrenzungsmethodik einheitlich umgesetzt und raumlich differenziert angewendet. Uberdies
flieBen die Aspekte ,Raumtyp”, ,Grenzlage” und,Ubernachtungszahlen” in die Bewertung mit ein und ermég-
lichen so gleichermal3en eine differenzierte Bewertung des Raums anhand der potenziellen Sonderbedingun-

gen, als auch eine bundeseinheitliche Bewertung und somit auch Vergleichbarkeit der BBSR-Mittelbereiche.

Auch die zunichst weitreichend erscheinenden Anderungen an den BBSR-Mittelbereichen miissen aus Sicht
der Autoren relativiert werden, da sich auf der raumlich differenzierteren Ebene der Verbands- und Einheitsge-
meinden faktisch nur relativ wenig Anderungen ergeben. Vielmehr entsteht durch die kleinrdumigen Anpas-
sungen ein realitdtsnaheres Abbild der Verflechtungsbereiche mittelzentraler Orte. Dies entspricht einer Op-
timierung der BBSR-Mittelbereiche im Sinne ihres vorrangigen Nutzungszwecks als rdumliche Analyseebene.

Das BBSR kann auf dieser Grundlage realistischere Ausstattungsanalysen durchfiihren und Fragen im Kontext
des Ziels,Gleichwertige Lebensverhaltnisse”, wie und ob alle Mittelbereiche mit den typischen Daseinsvorsor-
geeinrichtungen (Krankenhaus und Gymnasium) versorgt sind bzw. wo Handlungsbedarfe bestehen, unkom-
pliziert beantworten. Es ware dariiber hinaus lohnenswert, sich mit anknlipfenden Fragestellungen bzw. den
Nutzungsmaglichkeiten zu befassen und die neuen BBSR-Mittelbereiche mit Indikatoren und Merkmalen aus
dem Zentrale-Orte-Monitoring in INKAR zu verschneiden.

Die neuen BBSR-Mittelbereiche stehen im Rahmen des 6ffentlichen Teils des raumlichen Informationssystems
des BBSR (u. a. inkar.de), aber auch weiteren potenziellen Nutzerinnen und Nutzern als Datenangebot zwi-
schen der Gemeinde- und der Landkreisebene zur Verfiigung. Die BBSR-Mittelbereiche sind als Raumbezug in
INKAR auswahlbar und stehen dariiber hinaus als Geodaten und in Tabellenform auf der Internetprasenz des
BBSR zum Download zur Verfiigung (vgl. BBSR o. J.b). Dieses Angebot gilt beispielsweise flir Versorgungspla-
nungen im Gesundheits- und Bildungsbereich oder auch fiir die Landesplanungsbehdérden, die sich mit einer
methodisch nachvollziehbaren Aktualisierung der Mittelbereiche oder sonstigen Raumbeobachtungsfragen
auf der mittelzentralen Ebene beschaftigen wollen.

Aus wissenschaftlicher Sicht konnte auch die bei der hier vorgestellten Bildung der BBSR-Mittelbereiche vor-
genommene A-priori-Setzung der landesplanerisch sehr heterogenen und teils inflationdr ausgewiesenen
Zentralen Orte Uiberdacht werden (vgl. BBSR 2017: 34). So ware es fiir kiinftige Untersuchungen denkbar, die
Zentralen Orte anhand ihrer Ausstattungsmerkmale zu analysieren und somit ein alternatives ,Anbindungs-
gerUst” flr die Bereichsabgrenzung zu generieren (vgl. Klein 2022).



Es ist zudem wiinschenswert, die BBSR-Mittelbereiche mittelfristig zu aktualisieren, da die rdumlichen und
gesellschaftlichen Entwicklungen und Verflechtungen stetigen Verdnderungen unterliegen (vgl. Guth 2013).
So erfahren auch die Raumanalysemethoden stetige technische Weiterentwicklungen, beispielsweise die hier
dargestellte erstmalige Nutzung von Mobilfunkverflechtungsdaten. Auch diese methodischen Weiterentwick-
lungen sollten die Raumordnungsbehoérden auf den jeweiligen Ebenen aktiv weiterverfolgen bzw. begleiten.



Literaturverzeichnis

BBR - Bundesamt fiir Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.), 2005: Raumordnungsbericht 2005. Berichte, Bd.
21. Bonn.

BBSR - Bundesinstitut fiir Bau-, Stadt- und Raumforschung (Hrsg.), 2012: Raumabgrenzungen und Raum-
typen des BBSR. Analysen Bau. Stadt. Raum. Bd. 6. Bonn.

BBSR - Bundesinstitut fiir Bau-, Stadt- und Raumforschung, 2014: Reform der Zentrale-Orte-Konzepte in den
Landern und Folgen fiir Siedlungsstruktur und Daseinsvorsorge. Zugriff: https://www.bbsr.bund.de/BBSR/
DE/forschung/programme/refo/raumordnung/2013/ReformZentraleOrteKonzepte_Bundeslaender/Endbe-
richtZentraleOrte.pdf?__blob=publicationFile&v=3 [abgerufen am 12.09.2025].

BBSR - Bundesinstitut fiir Bau-, Stadt- und Raumforschung (Hrsg.), 2017: Raumordnungsbericht 2017 - Da-
seinsvorsorge sichern. Bonn.

BBSR - Bundesinstitut fiir Bau-, Stadt- und Raumforschung, 2024: Zahl der Pendlerinnen und Pendler
gestiegen. Zugriff: https://www.bbsr.bound.de/BBSR/DE/startseite/topmeldungen/pendeln-2023.html
[abgerufen am 12.09.2025].

BBSR - Bundesinstitut fiir Bau-, Stadt- und Raumforschung, o. J.a: INKAR - Indikatoren und Karten zur
Raum- und Stadtentwicklung. Zugriff: https://www.inkar.de/ [abgerufen am 12.09.2025].

BBSR - Bundesinstitut fiir Bau-, Stadt- und Raumforschung, o. J.b: BBSR-Mittelbereiche - Zentral6rtliche
Verflechtungsbereiche mittlerer Stufe als analytisches Raumkonstrukt. Zugriff: https://www.bbsr.ound.de/
BBSR/DE/forschung/raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/deutschland/regionen/bbsr-mittelbereiche/
Mittelbereiche.html [abgerufen am 12.09.2025].

Blotevogel, H. H., 2017: Rezension zu Furkert, Matthias (2015): Erkennen und Handeln: Restrukturierung der
landesplanerischen Mittelbereiche in Rheinland-Pfalz. Raumforschung und Raumordnung, 75. Jg. (1): 81-83.

Christaller, W., 1933: Die zentralen Orte in Stiddeutschland. Eine 6konomisch-geographische Untersuchung
Uber die GesetzmaBigkeiten der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit stadtischen Funktionen.
Darmstadt.

Destatis — Statistisches Bundesamt (Hrsg.), 2021: WISTA - Wirtschaft und Statistik. 73. Jg. (3): 89-105.

Eltges, M.; Jakubowski, P; Zarth, M., 2002: Stadtstaaten und extreme Dinnsiedler — Gewinner im neuen
Landerfinanzausgleich. INFORMATIONEN aus der Forschung des BBR, H. 4: 6-7.

Einig, K,; Pitz, T., 2007: Regionale Dynamik der Pendlergesellschaft. Entwicklung von Verflechtungsmustern
und Pendeldistanzen. IzR - Informationen zur Raumentwicklung, 34. Jg. (2/3): 73-91.

Engelke, D., 2017: Die Digitalisierung definiert den Raum neu. forum raumentwicklung, 45. Jg. (2): 4-7.

Friedrich, J.; Dietrich, P; Furkert, M., 2021: Zentrale Orte in Deutschland. Herausgeber: Bundesinstitut fir
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). BBSR-Analysen KOMPAKT 11/2021. Bonn.

Furkert, M., 2015: Erkennen und Handeln: Restrukturierung der landesplanerischen Mittelbereiche in
Rheinland-Pfalz. Geographica, Schriftenreihe Geowissenschaften und Geographie, Bd. 11. Hamburg.


https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/abgeschlossen/berichte/2000_2005/Bd21Raumordnungsbericht2005.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/refo/raumordnung/2013/ReformZentraleOrteKonzepte_Bundeslaender/EndberichtZentraleOrte.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/refo/raumordnung/2013/ReformZentraleOrteKonzepte_Bundeslaender/EndberichtZentraleOrte.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/refo/raumordnung/2013/ReformZentraleOrteKonzepte_Bundeslaender/EndberichtZentraleOrte.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2017/rob-2017.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/startseite/topmeldungen/pendeln-2023.html
https://www.inkar.de/
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/deutschland/regionen/bbsr-mittelbereiche/Mittelbereiche.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/deutschland/regionen/bbsr-mittelbereiche/Mittelbereiche.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/deutschland/regionen/bbsr-mittelbereiche/Mittelbereiche.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/analysen-kompakt/2021/ak-11-2021.html

G-BA - Gemeinsamer Bundesausschuss (Hrsg.), 2013: Richtlinie des Gemeinsames Bundesausschusses tiber
die Bedarfsplanung sowie die MaRstibe zur Feststellung von Uberversorgung und Unterversorgung in der
vertragsarztlichen Versorgung — Bedarfsplanungs-Richtlinie (BPI-RL) - Neufassung vom 20. Dezember 2012,
zuletzt gedndert am 20. Juni 2013. BAnz AT 29.07.2013 B3.

Greiving, S.; Flex, F,; Terfrlichte, T., 2015: Vergleichende Untersuchung der Zentrale-Orte-Konzepte in den
Landern und Empfehlungen zu ihrer Weiterentwicklung. Raumforschung und Raumordnung, 73. Jg. (4):
285-297.

Guth, D., 2013: Berufspendlerverkehr im Kontext (post)suburbaner Raumentwicklung: Trends seit 1970.
Dissertation. Dortmund.

Klein, R., 2022: Die landesplanerische Ausweisung zentraler Orte in Bayern und Ansétze zu deren Uberprii-
fung. Es geht auch anders: Weniger und trotzdem erreichbar. Arbeitsberichte der ARL 35. Hannover: 95-123.

MKRO - Ministerkonferenz fiir Raumordnung, 2016: EntschlieBung ,Zentrale Orte” (41. MKRO am 9. Marz
2016), Berlin.

Neiberger, C., 2020: Einzelhandel zwischen zentralen Orten und digitaler Entraumlichung. In: Gebhardt, H;
Glaser, R.; Radtke, U.; Reuber, P; Vott, A. (Hrsg.): Geographie. Physische Geographie und Humangeographie.
Berlin: 821-827.

Neumann, U,; Spellerberg, A.; Eichholz, L., 2022: Veranderungen beim Wohnen und von Standortpraferenzen
durch Homeoffice in der Covid-19-Pandemie? Raumforschung und Raumordnung, 80. Jg. (4): 434-450.

Pitz, T., 2016: Verdanderung der (Pendel-)Mobilitdtsmuster im stadtregionalen Kontext. IzZR — Informationen
zur Raumentwicklung, 43. Jg. (3): 331-348.

Telefénica Germany GmbH & Co. OHG, 2024: Mobility Insights. Mobilitdtsanalysen fiir Verkehr und Wirt-
schaft. Zugriff: https://www.telefonica.de/partner/wholesale/enabling-services/mobility-insights.html
[abgerufen am 12.09.2024].

Terfrlichte, T.,, 2015: Regionale Handlungsraume. Gliederung und Einflussfaktoren am Beispiel Nordrhein-
Westfalens. Metropolis und Region, Bd. 14. Lemgo.

Terfrlichte, T.; Greiving, S.; Flex, F.,, 2017: Empirische Fundierung von Zentrale-Orte-Konzepten - Vorschlag
fur ein idealtypisches Vorgehen. Raumforschung und Raumordnung, 75. Jg. (5): 471-485.

Uechtritz, M., 2011: Neues zur raumordnerischen Einzelhandelssteuerung: Zuldssigkeit von Kongruenzgebo-
ten als Soll-Ziele - zugleich Anmerkung zu BVerwG, Urt. v. 16.12.2010-4C 8.10. ZfBR - Zeitschrift fir deut-
sches und internationales Bau- und Vergaberecht, 34. Jg. (7): 648-656.


https://www.telefonica.de/partner/wholesale/enabling-services/mobility-insights.html

	BBSR-Online-Publikation Nr. 53/2025
	Neue BBSR-Mittelbereiche
	Impressum
	Herausgeber
	Autoren
	Redaktion
	Stand
	Gestaltung
	Bildnachweis
	Zitiervorschlag

	Vorwort
	Einführung
	Handlungsbedarf für die Aktualisierung
der BBSR-Mittelbereiche? 
	Mobilfunkdaten und Tragfähigkeitsschwellenwerte:
Innovative Neuabgrenzung der BBSR-Mittelbereiche
	Mobilfunkverflechtungsdaten eröffnen neue Möglichkeiten 
	Einheitliche bzw. räumlich differenzierte Bevölkerungsschwellenwerte

	Prozessschritte zur Genese der BBSR-Mittelbereiche
	Prämissen
	Operationalisierung von Mobilfunkverflechtungen
	Überprüfung einer angemessenen Erreichbarkeit
	Berücksichtigung der Flächenländergrenzen
	Berücksichtigung der landesplanerisch ausgewiesenen Zentralen Orte
in Funktionsteilung (kooperierende Zentren)
	Anreicherung von Rahmendaten und Aggregation auf vorläufige BBSR-Mittelbereiche
	Tragfähigkeit anhand von Bevölkerungsschwellenwerten
	Berücksichtigung von Grenzlagen und einer touristischen Sonderfunktion
	Bildung finaler BBSR-Mittelbereiche

	Vorstellung der neuen BBSR-Mittelbereiche
	Kurzstatistik und Ergebniskarte
	Vergleich der alten und neuen BBSR-Mittelbereiche

	Fazit und Ausblick
	Literaturverzeichnis




